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Innovative Projekte gesucht: 
Regionalbudget in der Region Weinpanorama Steigerwald 

 
Jetzt sind Ihre Projektideen gefragt, denn die Region WeinPanorama Steigerwald ruft ab sofort zur 
Einreichung von Förderanfragen für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets für das Pro-
grammjahr 2022 auf. Anträge sind bis zum 31.03.2021 möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt stehen auf der Internetseite der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerolzhofen www.vg-gerolzhofen.de 
 

Weiterführende Informationen zum Regionalbudget gibt es unter 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser in der Rubrik Ländliche Entwicklung/ Regionalbudget 

  

03/2022                                        05. März 2022 

http://www.vg-gerolzhofen.de/
http://www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser
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A M T L I C H E S

 
Bekanntmachung 

 

1. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Gemeinde Michelau i. Steiger-
wald; Frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Michelau i. 
Steigerwald hat in seiner Sitzung am 
22.11.2021 den Entwurf der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gebilligt und die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB angeordnet. 
 
Die Änderungen des Flächennutzungsplanes 
betreffen im Wesentlichen folgende Gebiete: 
a) Darstellung einer gemischten Baufläche 
westlich des Baugebiets „Dorfäcker“ (Fl.Nr. 
653, 657, 658 sowie Teilflächen der Fl.Nr. 656 
und 599 der Gemarkung Michelau); 
b) Darstellung einer gemischten Baufläche 
südlich des Baugebiets „Am Kirschenrain“ 
(Teilfläche der Fl.Nr. 568 der Gemarkung Mi-
chelau); 
c) Darstellung einer Wohnbaufläche im Fe-
riendorf Sudrach, westlich vom Zwerchstück-
weg (Fl.Nr. 546 der Gemarkung Michelau); 
d) Darstellung einer Wohnbaufläche im Fe-
riendorf Sudrach, südlich vom Neuen Weg 
(Fl.Nr. 515 der Gemarkung Michelau); 
e) Darstellung einer Wohnbaufläche nörd-
lich vom Spitalgrund (Fl.Nr. 717, 718, 719, 720, 
721 der Gemarkung Prüßberg); 
f) Darstellung einer gemischten Baufläche 
als Erweiterung des Baugebiets „Am Schloß-
feld“ (Fl.Nr. 55, 165, 166, 167 sowie Teilflächen 
der Fl.Nr. 163 und 164 der Gemarkung Hunde-
lshausen); 
g) Darstellung einer Wohnbaufläche an 
der Gartenstraße (Fl.Nr. 252/1, 252/2, 252/3, 
252/4, 252/5 sowie Teilflächen der Fl.Nr. 250 
und 251 der Gemarkung Hundelshausen); 
h) Darstellung einer Wohnbaufläche öst-
lich der Michelauer Straße (Fl.Nr. 277 sowie 
eine Teilfläche der Fl.Nr. 288/1 der Gemarkung 
Hundelshausen); 
i) Darstellung der gemischten Baufläche 
südwestlich von Altmannsdorf (Fl.Nr. 104, 105 
und 106 der Gemarkung Altmannsdorf); 
 

j) Darstellung einer gemischten Baufläche 
östlich von Altmannsdorf (Teilflächen der Fl.Nr. 
41, 214 und 36 der Gemarkung Altmannsdorf); 
k) Darstellung einer Sonderbaufläche für 
eine Freiflächen-Photovoltaikanlage (Fl.Nr. 
141 der Gemarkung Altmannsdorf). 
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennut-
zungsplanes sowie die Begründung mit Um-
weltbericht liegen gemäß § 3 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs in der Zeit vom 15.03.2022 bis 
15.04.2022 während folgender Zeiten in der 
Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen, Zi. 21, 
Brunnengasse 5, 97447 Gerolzhofen zur Ein-
sichtnahme öffentlich aus: 
Montag:  8.30 – 12.00 Uhr, 
Dienstag:  8.30 – 12.00 Uhr 
und     13.30 – 15.00 Uhr, 
Mittwoch:  8.30 – 12.00 Uhr, 
Donnerstag: 8.30 – 12.00 Uhr 
und     13.30 – 17.00 Uhr, 
Freitag:   8.30 – 12.00 Uhr. 
Gesonderte Termine für Auskünfte können te-
lefonisch vereinbart werden Tel. 09382/607-12 
 
Während der Auslegungsfrist können Anregun-
gen und Stellungnahmen vorgebracht werden.  
 
Die Unterlagen können auch auf der Internet-
seite der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzh-
ofen unter www.vg-gerolzhofen.de eingese-
hen werden. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie 
keine Mitteilung über das Ergebnis der Prü-
fung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche In-
formationspflichten im Bauleitplanverfahren“ 
das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Michelau, 23.02.2022 
Gemeinde Michelau i. Steigerwald 
 
Wolf, 
1. Bürgermeister 
 

http://www.vg-gerolzhofen.de/
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Wahl der ehrenamtlichen Vorstandsmit-
glieder und ihrer Stellvertreter 

(§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgeset-
zes - FlurbG, Art. 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 

und Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Flurbereinigungsge-

setzes - AGFlurbG) 
 

Bekanntmachung und Ladung 
 
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Mönchstock-
heim 4 gehörenden Grundstücke und die ihnen gleich-
stehenden Erbbauberechtigten werden zur Wahl der eh-
renamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer Stellvertreter 
geladen. 
 
Der Wahltermin findet unter der Leitung des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken statt am: 
 

Donnerstag, den 07.04.2022 
von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

Ort: im Gemeinschaftshaus Mönchstockheim, 
Kirchplatz 11, 97529 Sulzheim 

 
Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmerge-
meinschaft. Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer 
am Verfahren besitzen. Wünschenswert ist deshalb, 
dass sich möglichst viele Teilnehmer an der Wahl 
des Vorstandes beteiligen. 
Auf Grund der Beschränkungen durch die Corona-Pan-
demie sind Versammlungen nach wie vor nicht möglich. 
Deshalb hat das Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten verfügt, dass die Erstwahl eines 
Vorstands auch in einem Wahltermin durchgeführt wer-
den kann, an dem die Wahlberechtigten über einen län-
geren Zeitraum, an einem geeigneten Ort, einzeln ihre 
Stimme abgeben können. Gewählt wird schriftlich und 
geheim. Der Wahltermin dient lediglich der Stimmab-
gabe und wird unter Beachtung der allgemeinen 
Coronaschutz- und Hygienemaßnahmen durchge-
führt. Das für die Vorstandswahl eingerichtete Wahllokal 
darf nur einzeln und mit FFP2-Maske betreten werden. 
Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken hat die 
Zahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und 
deren Stellvertreter auf je 5 festgesetzt.  
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmäch-
tigte kann somit insgesamt maximal 10 Personen wäh-
len. Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; 
eine Wiederwahl ist zulässig. 
Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer 
sind die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehören-
den Grundstücke. Erbbauberechtigte stehen den Eigen-
tümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG).  
Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche 
Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gemeinschaftli-
che Eigentümer sind nur stimmberechtigt, wenn von al-
len abwesenden Miteigentümern eine schriftliche Voll-
macht vorliegt. Wenn Ehepartner gemeinschaftliches Ei-
gentum haben, brauchen diese ebenfalls eine schriftli-
che Vollmacht des abwesenden Ehepartners. Einigen 
sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die 
Stimmabgabe, so müssen sie von der Wahl ausge-
schlossen werden. 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Be-
vollmächtigte haben zum Wahltermin eine schriftliche 
Vollmacht vorzulegen. Zu beachten ist jedoch, dass 
nach § 21 Abs. 3 FlurbG jeder Teilnehmer oder Bevoll-
mächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere 
Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die den Wahltermin 
nicht selbst wahrnehmen können, werden daher zweck-
mäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als 
Teilnehmer stimmberechtigt ist. 
Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre 
Stellvertreter werden am Wahltermin von den Teilneh-
mern oder Bevollmächtigten in geheimer Wahl mittels 
Stimmzettel gewählt. Die Wahl der Vorstandsmitglieder 
und deren Stellvertreter findet in einem Wahlgang statt. 
Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen erhal-
ten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das un-
ter Aufsicht des Wahlausschusses gezogen wird. 
Der Stellvertreter mit der höchsten Stimmenzahl vertritt 
das erste Vorstandsmitglied, der mit der nächstniedrige-
ren Stimmenzahl das zweite Vorstandsmitglied usw.  
Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken wird 
bei der Wahl durch einen örtlichen Wahlausschuss un-
terstützt, der die ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahl überwacht.  
Die Karte zum Verfahrensgebiet, aktuelle Informationen 
zur Wahl und bereits eingegangene Wahlvorschläge 
können ab 01.03.2022 im Internet auf der Homepage 
des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken 
(http://www.landentwicklung.bayern.de/unterfranken un-
ter "Projekte in Unterfranken", „Verwaltungsakte zu öf-
fentlich-rechtlichen Schritten in Flurneuordnungen und 
Dorferneuerungen“, „Ladung zur Vorstandswahl oder 
Neuwahl“) eingesehen werden. 
Die o. g. Unterlagen sind zudem in der Zeit vom 
23.03.2022 bis 06.04.2022 in der Verwaltungsgemein-
schaft Gerolzhofen, Brunnengasse 5, 97447 Gerolzh-
ofen (während der Dienststunden) zur Einsicht ausge-
legt.  
Zusätzlich liegen diese Unterlagen in der Gemeinde 
Sulzheim, Wilhelm-Behr-Straße 10, 97529 Sulzheim am 
29.03.2022 von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr aus.  
Ergänzend erhalten die Wahlberechtigten vom Amt für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken vor dem Wahlter-
min per Post ausführliche Informationen zur Wahl. Die 
Wahlinformationen enthalten auch die Liste der Perso-
nen, die sich bis zu diesem Zeitpunkt als Kandidaten zur 
Wahl bereit erklärt haben. 
Außerdem wird hiermit dazu aufgerufen, bis Mitt-
woch, den 30.03.2022 (noch weitere) Wahlvor-
schläge schriftlich beim Amt für Ländliche Entwick-
lung Unterfranken (Zeller Straße 40, 97082 Würz-
burg; per Mail: poststelle@ale-ufr.bayern.de), mit 
Angabe des Vor- und Nachnamens und der Wohna-
dresse des Wahlkandidaten einzureichen. Die vorge-
schlagenen Kandidaten sollten dazu bereit sein, die 
Wahl anzunehmen. 
Für Rückfragen hinsichtlich der Wahl des Vorstands 
können Sie sich unter dem Betreff „Vorstandswahl Flur-
neuordnung Mönchstockheim 4“ schriftlich entweder per 
Post an das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfran-
ken, Zeller Straße 40, 97082 Würzburg, oder per E-Mail 
an poststelle@ale-ufr.bayern.de wenden. 
Würzburg, den 02.02.2022 
Gez. Martin Eichholz 
Techn. Amtsrat 

http://www.landentwicklung.bayern.de/unterfranken
mailto:poststelle@ale-ufr.bayern.de
mailto:poststelle@ale-ufr.bayern.de
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Hundesteuer für das Jahr 2022 
 
Die Hundehalter der Gemeinde Michelau, ein-
schließlich Gemeindeteile Altmannsdorf/Neu-
hof, Hundelshausen, Neuhausen und Prüß-
berg sind nach Maßgabe der Hundesteuersat-
zung der Gemeinde Michelau vom 24.03.2021 
zur Entrichtung der gemeindlichen Jahresauf-
wandsteuer verpflichtet.  
 
Steuerpflichtig ist, wer einen Hund, der über 
vier Monate alt ist, im Laufe des Rechnungs-
jahres mehr als drei Monate besitzt.  
 
Die Steuer beträgt für jeden Hund 25,00 EUR  
für jeden Kampfhund 500,00 EUR soweit Er-
mäßigungstatbestände vorliegen, die Hälfte 
der aufgeführten Beträge. 
 
Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres 
2022 oder während des Jahres nach Vorliegen 
der Voraussetzungen. 
 
Wer einen über vier Monate alten, noch nicht 
gemeldeten Hund besitzt, muss ihn unverzüg-
lich bei der Steuerstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Gerolzhofen, Brunnengasse 5, 
Zimmer 7 anmelden.  
 
Auskunft erteilt die Verwaltungsgemeinschaft 
Gerolzhofen, Frau Simon Tel.: 09382 / 607-27.  
Alle Veränderungen sind der Steuerstelle un-
verzüglich anzuzeigen.  
 
Zum 01. April 2022 wird die Hundesteuer für 
bereits gemeldete Hunde fällig. 
 
Für das Jahr 2022 ergeht kein neuer Bescheid, 
soweit keine Änderungen in den Besteue-
rungsmerkmalen eingetreten sind. 
 
Sofern Steuerpflichtige eine Einzugsermächti-
gung erteilt haben, wird die Hundesteuer zum 
Fälligkeitstermin vom angegebenen Konto ab-
gebucht. 
 
Alle Zahlungspflichtigen, die nicht am Last-
schrifteinzugsverfahren teilnehmen, werden 
hiermit aufgefordert dafür Sorge zu tragen, 
dass der vorgegebene Zahlungstermin einge-
halten wird, um unnötige Mahnungen zu ver-
meiden. Die Hundesteuer ist in diesem Fall ent-
weder auf das Konto 102 731, BLZ 793 501 01 
bei der Sparkasse Schweinfurt 

(IBAN DE86793501010000102731) oder auf 
das Konto 7773, BLZ 793 620 81 bei der VR-
Bank Gerolzhofen eG 
(IBAN DE17793620810000007773) zu über-
weisen.  
 
Im Falle der Nichtbezahlung unterliegt die 
Steuer der normalen Beitreibung.  
 
GEMEINDE MICHELAU I. STEIGERWALD 
 
gez. Wolf, 1. Bürgermeister 
 
 

 
 

Katastrophenschutz 
Warnung der Bevölkerung 

-Probebetrieb- 
 

am 10.03.2022 ab 11:00 Uhr findet ein lan-
desweiter Probealarm statt 

 
Informationen zum Sierenenprobealarm fin-

den Sie unter 
www.innenministerium.bayern.de/sus/kata-

strophenschutz/warnungundinformation 
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W I S S E N S W E R T E S  
 

Ferienfreizeit in den Os-
terferien - Englisch ler-
nen mit dem Jugend-

werk der AWO 
 
In den Osterferien noch nichts 

vor? Kreativ werden und spielend Englisch-
kenntnisse verbessern! Das bietet das Jugend-
werk der AWO im Rahmen der Ferienfreizeit 
„Englisch in Unterfranken“ vom 09.04.-
15.04.2022 für Kinder im Alter von 12 bis 15 
Jahren im Jugendgästehaus Klotzenhof bei 
Miltenberg. 
 
Ausführliche Informationen und Anmeldung: 
Bezirksjugendwerk der AWO Unterfranken 
e.V., Kantstr. 42a, 97074 Würzburg,  
Tel.: 0931/29938-264, E-Mail: info@awo-
jw.de, Internet: www.awo-jw.de  
 

 

Osterferien in München/Dachau mit 
dem Kreisjugendring Schweinfurt 

 
Der Kreisjugendring Schweinfurt bietet vom 
11.04. – 15.04.2022 eine Jugendfreizeit in 
München/Dachau an. Mitfahren dürfen alle von 
14 – 17 Jahren. Die Kosten betragen 390,00 €. 
Es sind viele umfangreiche und unterschiedli-
che Aktivitäten geplant, bei denen dir sicher 
nicht langweilig wird. 
 
Anmeldung und weitere Infos auf www.kjr-
sw.de oder gerne auch telefonisch unter 
09721/6462033. Der Anmeldeschluss ist der 
11.03.2022. Soweit die Reise aus infektions-
schutzrechtlichen Gründen unmöglich werden 
sollte, besteht ein kostenfreies Kündigungs-
recht. 
 

 

Aufbau eines regionalen 
Pflegenetzes ehrenamtlicher 

Alltagsbegleiter 

 
Qualifizierung ehrenamtlich Helfender für 
die Übernahme von Entlastungsleistungen 
und Abfrage des Bedarfs 
 

Der Kreis-Caritasverband Gerolzhofen-
Volkach-Wiesentheid plant zusammen mit der 
Nachbarschaftshilfe Gerolzhofen und mit 
Unterstützung der Kirchen und Kommunen den 
Aufbau eines regionalen Pflegenetzes mit 
ehrenamtlichen Alltagsbegleiter. Der Freistaat 
Bayern fördert solche ehrenamtliche 
Helferkreise finanziell. Da der Bedarf an 
Betreuungsleistungen stetig steigt, möchten 
wir damit eine Versorgungslücke schließen.  
 
Diese Qualifikation bieten wir entsprechenden 
Interessierten Personen kostenlos an um den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 
Anerkennung als ehrenamtliche 
Alltagsbegleiter zu ermöglichen. Hierfür ist 
keine Grundqualifikation beruflicher Art 
erforderlich. Interessierte sollten lediglich 
körperlich, geistig und von den 
Schlüsselcharakteren her vom Träger des 
ehrenamtlichen regionalen Pflegenetzes als 
„geeignet“ beurteilt, und für die Qualifikation 
zugelassen werden. 
 
Wir bitten Sie alle, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger der VG Gerolzhofen, sich bei 
Interesse bis 21.03.2022 bei der 
Nachbarschaftshilfe Gerolzhofen, (Frau 
Kimmel) telefonisch unter 0151 23297478 
oder per E-Mail an nachbarschaftshilfe-
geo@gmx.de zu melden. 
 
Die Einsatzstunden sind sehr begrenzt und für 
Interessierte im Alltag gut integrierbar. Eine 
Vergütung erfolgt nach Stundeneinsätzen. 
Vorliegende Anfragen werden über die 
Nachbarschaftshilfe mit Ihnen abgestimmt und 
sind immer freiwillig. Vor Beginn der 
Qualifizierungsmaßnahme werden alle 
Interessierten zu einem Informationsabend 
eingeladen.  Erst danach treffen Sie 
abschließend die Entscheidung, ob Sie an der 
Schulung teilnehmen. 
 
Gerne erwarten wir auch Rückmeldung 
über einen Bedarf von Menschen aus der 
Region, die dieses Angebot in Anspruch 
nehmen möchten. Dazu verwenden Sie bitte 
ebenfalls die obengenannten Kontaktdaten. 
 
Kreis-Caritasverband Gerolzhofen-Volkach-
Wiesentheid, Lothar Zachmann, 1. Vorsitzender  

mailto:info@awo-jw.de
mailto:info@awo-jw.de
http://www.awo-jw.de/
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T E R M I N E  U N D  V E R A N S T A L T U N G E N  
 

 

 

Jahreshauptversammlung der 
FFW Hundelshausen 

 
 

verschoben auf Samstag, 02.04.2022 
 

 

 

Baumschnittkurs 
 
 

Samstag, 12.03.2022, 09:00 Uhr 
Anmeldung unter E-Mail 

schwab.christiane@t-online.de 
Telefon: 09382 – 1575 

 

oder 
 

christine-i.winkler@t-online.de 
Telefon: 09382 - 315060 

 

 

 

Nächste Gemeinderatssitzung 
 
 

Montag, 14.03.2022, 19:00 Uhr 
in der Vollburghalle 

 

 

 

Jahreshauptversammlung der 
Eigenheimervereinigung Michelau 

 
 

Auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben 

 

 

 

Generalversammlung DJK Michelau 
 
 

Samstag, 23.04.2022, 20:00 Uhr 
im Sportheim Prüßberg 

 

 

 

Maibaum aufstellen mit der Dorfjugend 
 
 

Samstag, 30.04.2022 
 

 

 

Redaktionsschluss Mitteilungsblatt 
 
 

Freitag, 25.03.2022 
 

 

 

 

Nächstes Mitteilungsblatt 
 
 

Samstag, 02.04.2022 
 

 

 

Mit Försterin und Förster 
unterwegs im Steigerwald 

 
 

Die Försterinnen und Förster des Forstbetriebs  
Ebrach laden wieder zu Waldbesichtigungen vor 
Ort ein. Die Teilnehmer können sich aus erster 
Hand über die nachhaltige und schonende Bewirt-
schaftung der Staatswälder im Steigerwald infor-
mieren. Die Veranstaltungen finden von März bis 
Oktober abwechselnd in allen Forstrevieren des 
Forstbetriebs Ebrach statt. 
 
Die Waldführungen finden bei jedem Wetter statt, 
weshalb wetterfeste Kleidung und stabiles Schuh-
werk empfohlen werden. Es wird gebeten, die ak-
tuell geltenden Corona-Regelungen und Hygiene-
bestimmungen zu beachten. Zur Erfassung der 
Teilnehmerdaten bitten wir um Anmeldung im 
Forstbetrieb Ebrach. 

 
Programm 2022: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAYERISCHE STAATSFORSTEN AöR 
Telefon 09553 98 97 0 
Forstbetrieb 96157 Ebrach, Marktplatz 2 
E-Mail: info-ebrach@baysf.de 
www.baysf.de/ebrach 
 

  

mailto:schwab.christiane@t-online.de
mailto:christine-i.winkler@t-online.de
http://www.baysf.de/ebrach
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K I R C H E N G E M E I N D E  
K I R C H E  A M  Z A B E L S T E I N  
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Corona -Regeln: Bitte tragen Sie in den Kir-
chen eine FFP2 -Maske und halten Sie zu 
haushaltsfremden Personen einen Mindest-
abstand von 1,5 Metern ein. 
 
Am Platz können Sie die Maske abnehmen. 
Gemeindegesang ist erlaubt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kath. Pfarramt Traustadt 
Voit-von-Rieneck-Str. 1, 97499 Donnersdorf Telefon: (09528) 

433 - Telefax: (09528) 950119 
Mail: pfarrei.traustadt@bistum-wuerzburg.de 

Internet: www.kirche-am-zabelstein.de 
Pfarrer Günter Höfler (V.i.S.d.P.): (09528) 433 
Mail: guenter.hoefler@bistum-wuerzburg.de 

 

 

 

S C H U L E  U N D  A U S B I L D U N G  
 

Informationsveranstaltung zum 
Übertritt an die Realschule 

 
Am Mittwoch, 09. März 2022, um 18:30 Uhr 
lädt die Ludwig-Derleth Realschule Gerolzh-
ofen alle Eltern und Schüler der vierten Klasse 
Grundschule und der fünften Klasse Mittel-
schule zu einer digitalen Informationsveran-
staltung zum Übertritt an die Realschule ein. 
 
Interessierte Eltern können sich formlos unter 

info5@rsgeo.de 
anmelden und erhalten rechtzeitig vor der Ver-
anstaltung einen Einladungslink per E-Mail. 
 
Unser Schulfilm und unsere Bildergalerie auf 
unserer Homepage www.rs-geo.de geben 
Ihnen vorab einen Einblick in unseren vielfälti-
gen Schulalltag. 
 

Berufliche Oberschule 
 
Die Anmeldungen für den Eintritt in die Fach-
oberschule und Berufsoberschule erfolgt zu-
nächst online. Besuchen Sie hierzu die Home-
page www.fosbos-sw.de und folgen Sie dem 
Link zur Anmeldung. Die für die Anmeldung 
notwendigen Unterlagen werden an der Beruf-
lichen Oberschule Schweinfurt in der Zeit vom 
07.03. bis 18.03.2022 zwischen 11.30 und 15 
Uhr (Mo, Mi, Fr) oder zwischen 13.30 und 17 
Uhr (Di, Do) entgegengenommen. Spätere An-
meldungen können nur berücksichtigt werden, 
wenn an der Schule noch freie Kapazitäten vor-
handen sind. 
 
Weitere Informationen sind unter www.fosbos-
sw.de erhältlich. Beachten Sie hierbei die Prä-
sentation zum virtuellen Informationstag. 
 

mailto:pfarrei.traustadt@bistum-wuerzburg.de
http://www.kirche-am-zabelstein.de/
mailto:guenter.hoefler@bistum-wuerzburg.de
mailto:info5@rsgeo.de
http://www.fosbos-sw.de/
http://www.fosbos-sw.de/
http://www.fosbos-sw.de/
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Bewerbungsstart ins freiwillige, 
ökologische Jahr (FÖJ) 

am Steigerwald-Zentrum – 
Nachhaltigkeit erleben in Handthal 

 
Mit dem fortschreitenden Klimawandel wächst 
bei vielen jungen Menschen das Bewusstsein, 
dass es dabei um die eigene Zukunft geht. 
Das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) bietet 
Ihnen einen Rahmen, sich im Bereich des Na-
tur- und Umweltschutzes und der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung auszuprobieren. Hier 
können junge Menschen sich im Bereich der 
„grünen Berufe“ orientieren und mit einem 
konkreten Engagement einem ganz prakti-
schen Umweltschutz dienen. 
 
Das Steigerwald-Zentrum – Nachhaltigkeit er-
leben in Handthal bietet im FÖJ 2022/23, das 
am 1. September beginnt, zwei Plätze in die-
sem Freiwilligendienst mit einem überaus viel-
fältigen Tätigkeitsprofil an, für die man sich ab 
sofort bewerben kann. Details zum Verfahren 
finden sich unter www.foej-bayern.de 
 
„Die Arbeit im Zentrum macht sehr viel Spaß, 
da sie sehr abwechslungsreich ist“, schwärmt 
FÖJ’lerin Linda Wohlleber, die seit September 
2021 am Steigerwald-Zentrum mitarbeitet. 
„Wir lernen verschiedene Bereiche wie die Ar-
beit mit Kindern, die Waldarbeit, die Betreu-
ung der Theke und die Arbeit in der Werkstatt 
kennen und können uns in den Bereichen, die 
uns am besten gefallen, vertiefen“. 
 
Das freiwillige ökologische Jahr ist ein Bil-
dungsjahr, in dem man sich aktiv für den 

Umweltschutz einsetzen, die eigenen Fähig-
keiten und Neigungen besser kennenlernen 
und sich eine berufliche Orientierung ver-
schaffen kann. 
 
Mit seinem wechselnden Ausstellungspro-
gramm, dem Veranstaltungsbetrieb, dem Re-
gionalladen und den vielfältigen Naturerleb-
nisangeboten bietet das Steigerwald-Zentrum 
die Möglichkeit, Einblicke in eine Vielzahl von 
Beschäftigungsgebieten zu erhalten und ge-
zielt eigene Ideen umzusetzen. 
 
„Bei Interesse an Natur, Klimawandel und 
Waldwirtschaft ist das FÖJ am Steigerwald-
Zentrum ideal“, resümiert Raphael Geuppert, 
der sich ebenfalls als Freiwilliger im Waldinfor-
mationszentrum engagiert. 
 
Für wen ist das FÖJ geeignet? Für alle, die 
nach der Schule nicht direkt in die weitere 
Ausbildung oder Studium starten wollen. Für 
alle, die mit ihren Händen praktisch arbeiten 
wollen und damit Ergebnisse ihrer Arbeit se-
hen. Für alle die den Kopf nicht ausschalten 
wollen, wenn es um die ökologisch nachhal-
tige Gestaltung der Zukunft geht. Für alle, die 
offen sind innerhalb Bayerns an anderen Or-
ten Neues kennen zu lernen. Für alle die zwi-
schen 16 und 26 Jahre alt sind.  
 
 
Weitere Informationen:  
Steigerwald-Zentrum – Nachhaltigkeit erleben  
Handthal 56, 97516 Oberschwarzach  
Telefon 09382/31998-0, Fax 09382/31998-66 
info@steigerwald-zentrum.de  

 

 
 

Gefunden 
 
 

wurde ein kleiner Schlüsselbund in der Kirchgasse an der Kreuzung zum Mahlholzweg. 
Er kann im Rathaus in Michelau abgeholt werden. 

 

 
 

Aktuelle Informationen 
 
 

finden Sie auf unserer Homepage: www.michelau.de 
 

Mit dem Gemeinde Newsletter werden Sie immer zeitnah und aktuell informiert. 
Für den Newsletter melden Sie sich bitte auf der Homepage an. 

 

http://www.foej-bayern.de/
mailto:info@steigerwald-zentrum.de
http://www.michelau.de/


10 

 

A B F A L L W I R T S C H A F T  
 

Problemmüllsammlung 
im Frühjahr 2022 

 
Frühjahrsproblemmüllsammlung im Landkreis. 
 
Die Annahmetermine für den jeweiligen Ort fin-
den Bürgerinnen und Bürger im Abfallkalender 
sowie auf der Homepage des Landratsamtes 
unter www.landkreis-schweinfurt.de/prob-
lemmuell-termine oder in der Abfall-App. 
Folgende Stoffe können in haushaltsüblichen 
Mengen kostenlos am „Giftmobil“ abgegeben 
werden: 

 Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren 
 Haushaltsbatterien und Akkus, z.B. Knopf-

zellen, Rundzellen, Akkugeräte 
 Haushaltsbatterien/-akkus können auch kos-

tenfrei im Handel (d. h. in allen Geschäften, die 
auch Haushaltsbatterien/-akkus verkaufen) zu-
rückgegeben werden. 

 Gartenchemikalien, z.B. Unkraut- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Düngemittel 

 Haushaltschemikalien, z.B. Reinigungsmit-
telreste 

 Heimwerkerchemikalien, z.B. Pinselreiniger, 
Lacke (die noch nicht vollständig eingetrocknet 
sind), Säuren und Laugen 

 quecksilberhaltige Schalter und Thermome-
ter 

 Spraydosen mit Resten 
 Problemabfälle rund ums Auto, z.B. Fahr-

zeugbatterien, Ölfilter 
 Beim Kauf einer Fahrzeugbatterie erhebt der 

Handel ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro. Das 
Pfand wird jedoch nicht erhoben, wenn gleich-
zeitig eine Fahrzeug-Altbatterie zurückgege-
ben wird. 

 Elektrokleingeräte bis zu einer Kantenlänge 
von 20 cm, z. B. Handys, Uhren, Thermostate 
u. ä. Diese werden – genauso wie größere 
Elektrogeräte – kostenfrei bei der Sperrmüll-
sammlung abgeholt sowie am Abfallwirtschaft-
szentrum Rothmühle und der Kompostanlage 
Gerolzhofen ebenso wie bei vielen Gemeinden 
(meist am Bauhof) kostenfrei angenommen. 

 Speiseöle (wie Frittieröl) werden kostenfrei 
bei der Problemmüllsammlung angenommen 
(zur Verwertung). Feste Speisefette und kleine 
Mengen Speiseöle dürfen in die Biotonne. 

 Altes Motoren- und Getriebeöl wird nur ge-
gen Gebühr (ca. 0,50 Euro/l) angenommen,  

 
weil Altöl gegen Vorlage des Kassenbelegs 
oder beim Kauf von Motoren-/Getriebeöl kos-
tenlos vom Handel zurückgenommen werden 
muss.  
 
Im Folgenden befindet sich eine Auflistung, 
wann die stationäre Problemmüllsammlung an 
der Kompostanlage Gerolzhofen bzw. am Ab-
fallwirtschaftszentrum (AWZ) Rothmühle statt-
findet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten: Die vorgegebenen Annahme-
zeiten sind einzuhalten. Eine Ausdehnung der 
Annahmezeit ist aufgrund von Folgeterminen 
nicht möglich. 
 
Weitere Informationen erhalten Bürgerinnen 
und Bürger bei der Abfallberatung im Landrat-
samt Schweinfurt (Telefon: 09721/ 55-546 oder 
per E-Mail an: abfallberatung@lrasw.de). 
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Ä R Z T L I C H E R  B E R E I T S C H A F T S D I E N S T  
 
Allgemein-Ärzte 
 
Telefonisch ist der Ärztliche Bereitschafts-
dienst kostenlos unter der vorwahlfreien Be-
reitschaftsdienstnummer 
 

116 117 
 

zu erreichen. In lebensbedrohlichen Fällen 

wenden Sie sich an 112 
 

 

Bereitschaftspraxis 
am Krankenhaus St. Josef 
Ludwigstraße 1, 97421 Schweinfurt 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do.:  18:00-21:00 Uhr 
Mi., Fr.:  16:00-21:00 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 09:00-21:00 Uhr 
 

 

Kinderärzte 
 

Bereitschaftspraxis 
am Leopoldina Krankenhaus 
Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftspra-
xis Main-Rhön am Leopoldina Krankenhaus 
Gustav-Adolf-Straße 6-8, 97422 Schweinfurt 
 
Öffnungszeiten: 
Mi., Fr.:     16:00-19:30 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 10:00-14:00 Uhr 
und      15:00-19:30 Uhr 
 

 

Zahnärztlicher Notdienst 
 

vom 05.03. bis 03.04.2022 
 

05.03.2022 und 06.03.2022 
Dr. med. dent. Silvia Maier-Sabo, 09381 / 1381 
Zum Steinbruch 1, 97332 Volkach 
 
12.03.2022 und 13.03.2022 
Dr. med. dent. Colin Bartsch, 09324 / 9786144 
Schweinfurter Str. 20, 97359 Schwarzach a. M. 
 
19.03.2022 und 20.03.2022 
Dr. Oliver Tarenz, 09382 / 310706 
Berliner Str. 48, 97447 Gerolzhofen 
 
26.03.2022 und 27.03.2022 

Gabriele Arnold, 09528 / 951791 
Kirchstr. 11, 97499 Donnersdorf 
 
02.04.2022 und 03.04.2022 
Dr. med. dent. Verena Braun, 09383 / 902088 
Bahnhofstr. 8, 97357 Prichsenstadt 

 

oder https://www.notdienst-zahn.de 
 
 

 
 

Apothekennotdienst 
 

vom 05.03. bis 03.04.2022 
(Der Bereitschaftsdienst wechselt täglich um 8:00 Uhr) 
 

Sa. 05.03. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
So. 06.03. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
Mo. 07.03. Einhorn-Apotheke Haßfurt 
Di. 08.03. Linden-Apotheke Grettstadt 
Mi. 09.03. Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Do. 10.03. Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
Fr. 11.03. Linden-Apotheke Zeil 
Sa. 12.03. Kronen-Apotheke Gerolzhofen 
So. 13.03. Rats-Apotheke Zeil 
Mo. 14.03. Apotheke am Krankenhaus Haßfurt 
Di. 15.03. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
Mi. 16.03. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
Do. 17.03. Stadt-Apotheke Prichsenstadt 
Fr. 18.03. St. Christophorus-Apotheke Sand 
Sa. 19.03. Löwen-Apotheke Haßfurt 
So. 20.03. Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Mo. 21.03. Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
Di. 22.03. Rats-Apotheke Zeil 
Mi. 23.03. Kronen-Apotheke Gerolzhofen 
Do. 24.03. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
Fr. 25.03. Einhorn-Apotheke Haßfurt 
Sa. 26.03. Rosen-Apotheke Ebelsbach 
So. 27.03. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
Mo. 28.03. Löwen-Apotheke Haßfurt 
Di. 29.03. Linden-Apotheke Zeil 
Mi. 30.03. Stadt-Apotheke Haßfurt 
Do. 31.03 Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Fr. 01.04.  Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
Sa. 02.04. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
So. 03.04. Kronen-Apotheke Gerolzhofen 
 
Telefonischer Notdienstfinder: 
Kostenlos vom Festnetz: 0800 00 22833 
oder im Internet: 
 
www.lak-bayern.notdienst-portal.de 
 

https://www.notdienst-zahn.de/
http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de/
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